GemiR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH-Verordnung), geandert durch Verordnung (EU) 2020/878

Sicherheitsdatenblatt @ BioWorks’

DIVISION OF BIOFIRST GROUP

Zunira Ausstellungsdatum: 21.01.2026  Version: 1.0 de - AT

ABSCHNITT 1. BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS UND DES

UNTERNEHMENS

1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR

Produktform Mischung

Produktname Zunira

Code BB066

Produktart Wasser-in-Ol-Emulsion (EW)
UFI: 1P50-J04J-KO0S-GPG3

1.2 RELEVANTE IDENTIFIZIERTE VERWENDUNGEN DES STOFFS ODER GEMISCHS UND VERWENDUNGEN, VON DENEN
ABGERATEN WIRD

1.2.1. RELEVANTE IDENTIFIZIERTE VERWENDUNGEN

Haupteinsatzgebiet Adjuvant. Professionelle Verwendung
Verwendung des Stoffs oder Gemischs Adjuvant

1.2.2. VERWENDUNGEN, VON DENEN ABGERATEN WIRD

Siehe Anweisungen auf dem Etikett.

1.3 EINZELHEITEN ZUM LIEFERANTEN, DER DAS SICHERHEITSDATENBLATT BEREITSTELLT

Lieferant
BioWorks, B.V.
Adresse llse Velden, 18
2260 Westerlo, Belgien
Telefon Tel. +32-14 2579 80
E-Mail sds@bioworkseurope.com
1.4 NOTRUFNUMMER
Land Organisation/Unternehmen Notrufnummer Anmerkungen
Osterreich Vergiftungsinformationszentrale (VIZ): +43 140643 43 Notruf 0-24 Uhr:
Biirozeiten: Montag bis Freitag, 8:00 Uhr
-16:00 Uhr

Telefon: 01 406 68 98 (keine
medizinischen Informationen)

ABSCHNITT 2. MOGLICHE GEFAHREN

2.1 EINSTUFUNG DES STOFFS ODER GEMISCHS

Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 172/2008 [CLP]
Akute Tox. 4, H332
Hautsensibilisierung 1, H317
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2.2 KENNZEICHNUNGSELEMENTE

KENNZEICHNUNG GEMAR VERORDNUNG (EG) NR. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme (CLP)

Warnworte (CLP) Achtung
Gefahrenhinweise (CLP) H317 — Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H332 — Gesundheitsschddlich bei Einatmen.

Sicherheitshinweise (CLP) P261 - Einatmen von Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol vermeiden.
P280 — Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
P302+P352 — BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

P333+P313 — Bei Hautreizung oder -Ausschlag: Arztlichen Rat einholen / arztliche
Hilfe hinzuziehen.

P362+P364 — Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

P501 — Inhalt/Behilter in Ubereinstimmung mit den lokalen/ regionalen/ nationalen/
internationalen Vorschriften der Entsorgung zufiihren.

EUH-Séitze EUH401 - Zur Vermeidung von Risiken fir Mensch und Umwelt die
Gebrauchsanleitung einhalten.

2.3  WEITERE GEFAHREN

Dieses Gemisch erfillt nicht die PBT-Kriterien von Anhang XlIl der REACH-Verordnung.
Dieses Gemisch erfillt nicht die vPvB-Kriterien von Anhang Xlll der REACH-Verordnung.

Die Mischung enthalt keine Stoffe, die aufgrund ihrer endokrinschadlichen Eigenschaften in die gemaR Artikel 59 Absatz
1 erstellte Liste aufgenommen wurden, und es wurde auch nicht festgestellt, dass sie endokrinschadlichen
Eigenschaften gemaR den Kriterien der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission (EU) 2017/2100 und
der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in einer Konzentration von mindestens 0,1 % aufweist.

ABSCHNITT 3. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

3.1 STOFFE

Nicht zutreffend.

3.2 GEMISCHE

Name Produktidentifikator % Einstufung gemaR Verordnung
(EG) Nr. 172/2008 [CLP]
Atherisches Basilikumél CAS-Nr.: 8015-73-4 0,5-5 Augenschdden 2; H319
EC-Nr.: 616-962-5 Hautsensibilisierung 1; H317
Aquatisch chronisch 2; H411
Weitere Inhaltsstoffe bis 100  Nicht eingestuft

Den vollsténdigen Text der H-Satze entnehmen Sie bitte Abschnitt 16.
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ABSCHNITT 4.  ERSTE-HILFE-MABNAHMEN

4.1 BESCHREIBUNG DER ERSTE-HILFE-IVIARNAHMEN

Erste-Hilfe-MaBBnahmen im Falle der Person an die frische Luft bringen und fiir eine angenehme Atmung sorgen. Im
Einatmung Zweifelsfall oder wenn sich das Opfer unwohl fiihlen sollte stets einen Arzt
hinzuziehen. Bei Unwohlsein ein Giftzentrum kontaktieren.

Erste-Hilfe-MaRBnahmen im Falle von  Mit viel Wasser waschen. Kontaminierte Kleidung entfernen. Im Falle von
Hautkontakt Hautirritationen: Arzt hinzuziehen.

Erste-Hilfe-MaBBnahmen im Falle von  Sofort vorsichtig fir mindestens 15 Minuten mit Wasser auswaschen.
Augenkontakt Kontaktlinsen - falls vorhanden und leicht I6sbar - abnehmen. Weiter
ausspilen. Bei anhaltender Augenreizung: Arzt hinzuziehen.

Erste-Hilfe-MaBnahmen im Falle der KEIN Erbrechen herbeifiihren. Mund mit Wasser ausspiilen. Im Falle des
Einnahme Bewusstseinsverlusts nichts oral verabreichen. Falls Symptome auftreten oder
im Fall von Zweifeln: Arzt hinzuziehen.

4.2 WICHTIGSTE AKUTE UND VERZOGERT AUFTRETENDE SYMPTOME UND WIRKUNGEN

Symptome und Verletzungen im Falle der Einatmung  Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
Symptome und Verletzungen im Falle von Moglichkeit der Sensibilisierung bei Hautkontakt.
Hautkontakt

4.3 HINWEISE AUF ARZTLICHE SOFORTHILFE ODER SPEZIALBEHANDLUNG

Symptomatisch behandeln.
ABSCHNITT5. MABNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG

5.1 LOSCHMITTEL

Geeignete Léschmittel: Schaum, Trockenloschmittel, Kohlendioxid (CO,).

Ungeeignete Léschmittel: Verschiittetes Material nicht mit Hochdruckwasserstrahl verteilen. Keinen
Wasserstrahl verwenden, da sich das Feuer dadurch ausbreiten kann.

5.2 BESONDERE VOM STOFF ODER GEMISCH AUSGEHENDE GEFAHREN

Brandgefahr Unter normalen Bedingungen ist das Produkt nicht leicht entziindlich. Die Olphase
kann jedoch brennen, wenn sie Hitze ausgesetzt wird.

Explosionsgefahr Nicht bekannt.

Zersetzungsprodukte Keine Informationen verfligbar. Im Falle von anhaltender Erhitzung kdénnen

Gefédhrliche gefdhrliche Zersetzungsprodukte, zum Beispiel Rauch oder Kohlenstoffmonoxid

Verbrennungsprodukte bzw. -dioxid entstehen.

5.3 HINWEISE FUR DIE BRANDBEKAMPFUNG

Anweisungen zur Brandloschung Unbeschadigte Behélter aus der Gefahrenzone entfernen, sofern dies
moglich und sicher ist. Behalter, die Hitze ausgesetzt waren, mit
Wassersprihstrahl abkiihlen. Bereich evakuieren. Auf der Seite, wo der
Wind weht, bleiben.
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Von Feuerwehrleuten zu tragende Geeignete Schutzausristung tragen. Im Brandfall: Unabhangiges
Schutzausriistung Atemgerat verwenden.
Weitere Informationen Das Produkt ist stabil und nicht selbsterhitzend.

ABSCHNITT 6. MABNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

6.1 PERSONENBEZOGENE VORSICHTSMARNAHMEN, SCHUTZAUSRUSTUNGEN UND IN NOTFALLEN ANZUWENDENDE
VERFAHREN

6.1.1. FUR NICHT-NOTFALLPERSONAL

In Notfdllen anzuwendende UbermaRiges Einatmen von Dunst, Dampfen und Rauch vermeiden. Fiir
Verfahren ausreichende Beliiftung sorgen, um die Konzentration von Dunst, Dampfen
und Rauch zu reduzieren.

MaRnahmen im Fall von Austritten Den betroffenen Bereich mechanisch beltften.

6.1.2. FUR RETTUNGSKRAFTE

Schutzausriistung Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.. Im
Brandfall: Unabhangiges Atemgerat verwenden.

In Notfdllen anzuwendende Bereich evakuieren. Fir ausreichende Beliiftung sorgen, um die Konzentration von

Verfahren Dunst, Dampfen und Rauch zu reduzieren. Einatmung von Dunst und Pulverisierung
vermeiden.

6.2 UMWELTSCHUTZMABNAHMEN

Austritt in die Umwelt vermeiden.

SP1: WASSER NICHT MIT DEM PRODUKT ODER DESSEN BEHALTNIS KONTAMINIEREN (Applikationsgerate nicht in der
N&he von Oberflachenwasser reinigen / Kontamination Gber Abflisse von Héfen und StraBen vermeiden).

6.3 METHODEN UND MATERIAL FUR RUCKHALTUNG UND REINIGUNG

Zur Riickhaltung Bildung und Ausbreitung von Dunst, Ddmpfen vermeiden oder einschranken.

Zur Reinigung Mit tragem Material (Sand, Vermiculit) absorbieren. Reinigungsverfahren anwenden, die die
Bildung von Dunst, Dampfen und Rauch vermeiden. Samtliche Abfalle in geeigneten und
gekennzeichneten Behaltern zwischenlagern und anschlieend gemal den o6rtlichen
Bestimmungen entsorgen.

Weitere Das Produkt darf nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen. Die zustandigen Behdorden tGber

Informationen unbeabsichtigte Austritte in Wasserlaufe oder in die Kanalisation informieren.

6.4 VERWEIS AUF ANDERE ABSCHNITTE

Fiir weitere Informationen wird auf die Abschnitte 8 und 13 verwiesen. Zur Uberwachung der Exposition und
personlichen Schutzausriistung wird auf Abschnitt 8 verwiesen. Zur Abfallentsorgung wird auf Abschnitt 13 verwiesen.
Hinweise zur Entsorgung.

ABSCHNITT 7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

7.1  SCHUTZMARNAHMEN ZUR SICHEREN HANDHABUNG

Weitere Gefahren wahrend der Austritte vermeiden. Bildung von Dampfen, Dunst oder Rauch minimieren.
Behandlung

SchutzmaBBnahmen zur sicheren Auf angemessene Belliftung achten. Nur drauRen oder in gut beliifteten
Handhabung Bereichen verwenden. Bildung und Ausbreitung von Dunst, Dampfen

vermeiden oder einschranken. Wenn das Risiko einer GibermaRigen Bildung
von Rauch, Dunst oder Dampfen besteht, muss eine zugelassene Maske
getragen werden. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung tragen.

Hygienemafinahmen Das Produkt gemaf’ den geltenden Arbeitshygiene- und
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Sicherheitsvorschriften behandeln. Wahrend der Verwendung des Produkts
nicht essen, trinken oder rauchen. Vor dem Essen, Trinken und Rauchen oder
nach der Arbeit Hinde und andere exponierte Bereiche mit milder Seife und
Wasser waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausristung vor dem
Betreten von Essbereichen ablegen. Kontaminierte Kleidung vor der
Wiederverwendung waschen. Kontaminierte Arbeitskleidung darf den
Arbeitsplatz nicht verlassen.

7.2 BEDINGUNGEN ZUR SICHEREN LAGERUNG UNTER BERUCKSICHTIGUNG VON UNVERTRAGLICHKEITEN

Lagerbedingungen An einem kiihlen trockenen Ort aufbewahren. Behélter fest verschlossen
halten.

Lagertemperatur Bei Zimmertemperatur (15-30°C) lagern. Vor Sonneneinstrahlung und starken
Oxidationsmitteln schitzen.

Hitze und Entziindungsquellen Von offenem Feuer, heiRen Oberflachen und Entziindungsquellen fernhalten.

Verbot der gemischten Lagerung Von Essen, Getranken und Tiernahrung fernhalten.

Weitere Informationen Stabil bei normaler Lagerung und keine Signifikante Atzwirkung gegeniiber
Metallen.

7.3 SPEZIFISCHE ENDANWENDUNGEN

Adjuvant fir die landwirtschaftliche Anwendung.

ABSCHNITT 8. UBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNGEN

8.1 Zu UBERWACHENDE PARAMETER

8.1.1. NATIONALE GRENZWERTE FUR DIE BERUFLICHE EXPOSITION
Keiner der Inhaltsstoffe hat Expositionsgrenzwerte.

8.1.2. EMPFOHLENE UBERWACHUNGSVERFAHREN

Keine weiteren Informationen verfiigbar.

8.1.3. GEBILDETE LUFTSCHADSTOFFFE
Keine weiteren Informationen verfiigbar.
8.1.4. DNELUND PNEC

Keine weiteren Informationen verfiigbar.
8.1.5. CONTROL-BANDING

Keine weiteren Informationen verfiigbar.
8.2 UBERWACHUNG DER EXPOSITION
8.2.1. GEEIGNETE TECHNISCHE STEUERUNGSEINRICHTUNGEN

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:

Fiir ausreichende Bellftung sorgen, um die Konzentration von Dunst, Dampfen und Rauch zu reduzieren. Den Bereich
mechanisch beliften.
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8.2.2. PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNG

Persénliche Schutzausriistung: Handschuhe. Schutzbrille. Atemschutz tragen. Schutzkleidung

Augen/Gesicht: Schutzbrille (EN 166).

Hande: Nitrilhandschuhe (EN 374).

Haut: Standardschutzanzug.

Atemwege: Filtermaske A2/P2 oder P3 bei der Bildung von Dunst/Aerosolen.

Symbole fiir personliche Schutzausriistung:

8.2.2.1. Augen- und Gesichtsschutz
Augenkontakt vermeiden. Geeigneten Augen- und Gesichtsschutz tragen (EN 166).

8.2.2.2. Hautschutz

Haut- und Korperschutz:

Kontakt mit Haut und Kleidung vermeiden. Wenn ein signifikantes Kontaktpotential besteht, miissen geeignete
Schutzanziige (I1SO 13982-1, Typ 5, EN 13034, Typ 6) getragen werden.

Handschutz:

Geeignete Schutzhandschuhe gegen Chemikalien tragen (EN 374 Teil 1, 2, 3) Handschuhe aus Nitrilkautschuk mit einer
Mindestdicke von 0,5 mm und einer Mindestlange von 300 mm haben sich in Tests mit Pestizidprodukten als am besten
geeignet erwiesen. Die Handschuhe nach jeder Verwendung griindlich waschen, insbesondere die Innenseite.
Handschuhe austauschen, wenn diese beschadigt sind und ehe die Durchbruchzeit Gberschritten wird. Handschuhe
ordnungsgemaR abnehmen (ohne Beriihrung der AuBenflache der Handschuhe), um Hautkontakt mit dem Produkt zu
vermeiden. Hande waschen und trocknen.

8.2.2.3. Atemschutz

Geeigneten Atemschutz tragen, z.B. Frischluftschlauch-Atemschutzgerat (FAH).

8.2.2.4. Thermische Gefahren

Keine weiteren Informationen verfiigbar. Bei angemessener Anwendung und Lagerung der Produkts nicht erforderlich.
8.2.3. UBERWACHUNG DER UMWELTEXPOSITION

Keine weiteren Informationen verfiigbar. Von Abflissen, Oberflachen- und Grundwasser fernhalten.

ABSCHNITT 9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

9.1 ANGABEN ZU DEN GRUNDLEGENDEN PHYSIKALISCHEN UND CHEMISCHEN EIGENSCHAFTEN

Physikalischer Zustand : FlUssig

Farbe : Weill

Geruch : Charakteristisch

Geruchsschwelle : Unbestimmt

Schmelzpunkt : Unbestimmt

Gefrierpunkt : Unbestimmt

Siedepunkt : Unbestimmt

Entflammbarkeit : Aufgrund der Bestandteile ist nicht davon auszugehen, dass es
brennbar ist.

Explosive Eigenschaften : Nicht explosiv, da keiner der Bestandteile als Explosivstoff oder

Oxidationsmittel eingestuft ist.
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Oxidationseigenschaften : Keiner der Bestandteile ist als oxidierend eingestuft.

Explosionsgrenzen : Unbestimmt

Untere Explosionsgrenze : Unbestimmt

Obere Explosionsgrenze : Unbestimmt

Flammpunkt : Unbestimmt

Selbstentziindungstemperatur : Unbestimmt

Zersetzungstemperatur : Nicht relevant

pH 16,37 -25°C (1% (w/v)

Viskositdt, dynamisch : 1 mPa.s bei 20,0 £ 0,2°C

Viskositat, kinematisch : Unbestimmt

Loslichkeit : Wasser. Etwa <1000 g/L ; Aceton und 2-Propanol <250 g/L (20 + 1°C).
In Paraffindl nicht mischbar.

Suspensionsverhalten : 88 % (w/w) bis zur maximalen Anwendungsrate.

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log : Nicht relevant

Kow)

Volatilitat : 30,2948 % (w/w) nach 1 Stunde Inkubation bei 60 °C

Dichte :0,9977 g/cm3

Relative Dampfdichte : Unbestimmt

PartikelgroRRe : Nicht relevant (flussig)

Dispersionsstabilitat : Nach 30 Minuten und nach 24 Stunden Ruhezeit wurde keine Creme-
oder Olbildung in der Mischung beobachtet.

Emulsionsstabilitat : In der Mischung kam es zu Creme- oder Olbildung.

Korrosivitat in Metallen : Kohlenstoffstahl 0,0151 mm/Jahr; Aluminium: 0,0058 mm/Jahr;

Kupfer: 0,0039 mm/Jahr; Messing: 0,0037 mm/Jahr

9.2 WEITERE INFORMATIONEN

9.2.1. INFORMATIONEN ZU PHYSIKALISCHEN GEFAHRENKLASSEN

Keine weiteren Informationen verfligbar.

9.2.2. WEITERE SICHERHEITSEIGENSCHAFTEN

Keine weiteren Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 10. STABILITAT UND REAKTIVITAT

10.1 REAKTIVITAT

Nicht reaktiv unter normalen Umgebungsbedingungen.

10.2 CHEMISCHE STABILITAT

Stabil unter normalen Umgebungsbedingungen.

10.3 MOGLICHKEIT GEFAHRLICHER REAKTIONEN

Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.

10.4 Zu VERMEIDENDE BEDINGUNGEN

Von Hitze/Funken/offenem Feuer/heiRen Oberflachen/Licht/Feuchtigkeit fernhalten. Nicht rauchen.
10.5 UNVERTRAGLICHE MATERIALIEN

Nicht bekannt.
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10.6 GEFAHRLICHE ZERSETZUNGSPRODUKTE

Nicht bekannt.

ABSCHNITT 11. TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

11.1 ANGABEN zU DEN GEFAHRENKLASSEN IM SINNE DER VERORDNUNG (EG) NR. 1272/2008

Akute Toxizitat (oral)

Akute Toxizitdt (dermal)

Akute Toxizitat (Inhalation)

Hautkorrosion oder -irritation

Schwere Augenschaden oder
Augenreizung

: LD50 > 2000 mg/kg
Nicht klassifiziert (beruhend auf den zur Verfiigung stehenden Daten
werden die folgenden Kriterien nicht erfiillt: Klassifizierungskriterien)

: LD50 > 2000 mg/kg
Nicht klassifiziert (beruhend auf den zur Verfiigung stehenden Daten
werden die Klassifizierungskriterien nicht erfiillt)

: LC50; > 4,150 mg/L;
Expositionsdauer: 4h
Akute Tox. Kat. 4

: Nicht korrosiv oder reizend (beruhend auf den zur Verfiigung stehenden
Daten werden die Klassifizierungskriterien nicht erfiillt)

: Nicht klassifiziert fiir Augenschédden oder -reizung (beruhend auf den zur
Verfiigung stehenden Daten werden die Klassifizierungskriterien nicht

erfiillt)
Sensibilisierung der Haut und der : Eingestuft als hautsensibilisierend bei 100% Konzentration

Atemwege Hautsensibilisierung Kat. 1

Keimzellmutagenitat : Nicht klassifiziert (beruhend auf den zur Verfiigung stehenden Daten

werden die Klassifizierungskriterien nicht erfiillt)

Karzinogenitat : Nicht klassifiziert (beruhend auf den zur Verfiigung stehenden Daten

werden die Klassifizierungskriterien nicht erfiillt)
Reproduktionstoxizitat : Nicht klassifiziert (beruhend auf den zur Verfiigung stehenden Daten
werden die Klassifizierungskriterien nicht erfiillt)
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (STOT)
— einmalige Exposition

: Nicht klassifiziert (beruhend auf den zur Verfiigung stehenden Daten
werden die Klassifizierungskriterien nicht erfiillt)

Aspirationsgefahr Nicht klassifiziert (beruhend auf den zur Verfiigung stehenden Daten

werden die Klassifizierungskriterien nicht erfiillt)

11.2 ANGABEN UBER SONSTIGE GEFAHREN
11.2.1. ENDOKRINSCHADLICHE EIGENSCHAFTEN

Durch endokrinschéadliche Eigenschaften hervorgerufene gesundheitsschadliche Auswirkungen: Die Mischung enthalt
keine Stoffe, die aufgrund ihrer endokrinschadlichen Eigenschaften in die gemal Artikel 59 Absatz 1 von REACH
erstellte Liste aufgenommen wurden, und es wurde auch nicht festgestellt, dass sie endokrinschadlichen Eigenschaften
gemaR den Kriterien der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission (EU) 2017/2100 und der Verordnung
(EU) 2018/605 der Kommission in einer Konzentration von mindestens 0,1 % aufweist.

11.2.2. WEITERE INFORMATIONEN

Keine weiteren Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 12. UMWELTBEZOGENE ANGABEN

12.1 ToxizITAT

Aquatische Toxizitat (akut) :Nicht klassifiziert (beruhend auf den zur Verfiigung stehenden Daten werden

die Klassifizierungskriterien nicht erfiillt).
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Produkthandelsname: Zunira

Ausstellungsdatum: 21.01.2026

Version: 1.0 de - AT

GemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH-Verordnung), geandert durch Verordnung (EU) 2020/878

@ BioWorks’

DIVISION OF BIOFIRST GROUP

Organismus

Mischung

Relevante Bestandteile

Atherisches Basilikumol

Fische:

Schalentiere:

Algen:

Wasserpflanzen:
Vogel:
Honigbienen: (oral)

Honigbienen: (Kontakt)

Regenwiirmer:

Bodenmikroorganismen
(Kohlenstoffumwandlungstest)

LC50;96h > 1600,0 mg/I (bei
mindestens 50 % der getesteten
Organismen wurde keine Wirkung
beobachtet)

Keine Daten verfiigbar

Daphnia magna

EC50;48h — 1092,83 mg/|, mit 95
%-Konfidenzintervall zwischen
1020,54 und 1170,25 mg/I.

Keine Daten verfiigbar

72-h ErC50 > 3240,00 mg/I
NOEC 40,00 mg/I ------- LOEC
120,00 mg/I ----- 72-h EyC50
(Ertrag): 644,49 mg/L (95% CL:
375,61-1297,49 mg/L)

Keine Daten verfiigbar

Keine Daten verfiigbar

Keine Daten verfiigbar

LD50 > 2000 mg/kg (Grenzwerte)

Keine Daten verfiigbar

LD50 (48h) > 500,0 g
Testsubstanz/Biene (entspricht 155
Jg Basilikumextrakt/Biene)

Keine Daten verfiigbar

LD50 (48h) > 500,0 ug
Testsubstanz/Biene (entspricht 155
Jg Basilikumextrakt/Biene)

Keine Daten verfiigbar

14 Tage LC50 > 1000 mg/kg
(Trockengewicht von kiinstlichem
Boden), entspricht 310 mg
Basilikum-Extrakt/mg/kg

Keine Daten verfiigbar

Die maximale Ausbringungsmenge
(MAR) hatte nach 28 Tagen keine
signifikanten negativen
Auswirkungen auf die
Bodenmikroorganismen. Es wird
davon ausgegangen, dass es
keinen Einfluss auf den
Kohlenstoffumwandlungsprozess
durch Bodenmikroorganismen hat.

Keine Daten verfiigbar

Aquatische Toxizitdt (chronisch)

: Nicht klassifiziert (beruhend auf den zur Verfiigung stehenden Daten werden
die Klassifizierungskriterien nicht erfiillt).

12.2 PERSISTENZ UND ABBAUBARKEIT

Relevante Bestandteile

Atherisches Basilikumol

Abiotische Abbaubarkeit:

Keine Daten verfiigbar

Eliminierung:

Physikalische und photochemische

Keine Daten verfiigbar

Biologischer Abbau:

Biologische abbaubares Produkt im Boden und in Wasser.

12.3 BIOAKKUMULATIONSPOTENZIAL

Relevante Bestandteile

Atherisches Basilikumol

Verteilungskoeffizient n-
Oktanol/Wasser (Log Kow):

Keine Daten verfiigbar

Biokonzentrationsfaktor (BCF):

Keine Daten verfiigbar

12.4 MOBILITAT IM BODEN

| Relevante Bestandteile
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Atherisches Basilikumal
Bekannte oder vorhergesagte Keine Daten verfiigbar
Verteilung in
Umweltkompartimenten:
Oberflachenspannung: Keine Daten verfiigbar
Adsorption/Desorption: Keine Daten verfiigbar

12.5 ERGEBNISSE DER PBT- UND VPVB-BEURTEILUNG

Zunira :
Dieses Gemisch erfillt nicht die PBT-Kriterien von Anhang XlIl der REACH-Verordnung.
Dieses Gemisch erfillt nicht die vPvB-Kriterien von Anhang XIIl der REACH-Verordnung.

12.6 ENDOKRINSCHADLICHE EIGENSCHAFTEN

Durch endokrinschadliche Eigenschaften hervorgerufene gesundheitsschadliche Auswirkungen: Die Mischung enthalt
keine Stoffe, die aufgrund ihrer endokrinschadlichen Eigenschaften in die gemal Artikel 59 Absatz 1 von REACH
erstellte Liste aufgenommen wurden, und es wurde auch nicht festgestellt, dass sie endokrinschaddlichen Eigenschaften
gemal den Kriterien der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission (EU) 2017/2100 und der Verordnung
(EU) 2018/605 der Kommission in einer Konzentration von mindestens 0,1 % aufweist.

12.7 ANDERE SCHADLICHE WIRKUNGEN

Keine weiteren Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

13.1 VERFAHREN DER ABFALLBEHANDLUNG

Verfahren der Abfallbehandlung: Abfille, die bei der Verwendung dieses Produkts anfallen, kbnnen gemal den
geltenden Vorschriften fiir den Einsatz von Pestiziden oder in einer zugelassenen Abfallentsorgungsanlage entsorgt
werden. Wenden Sie sich bezliglich der Entsorgung dieser Abfalle an lhren 6rtlichen Abfallentsorgungsspezialisten.

ABSCHNITT 14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

GemaR ADR- / IMDG- / IATA- / ADN- / RID-Anforderungen
ADR | IMDG | IATA | ADN | RID

14.1 UN-NUMMER ODER ID-NUMMER

Nicht zutreffend. | Nicht zutreffend. | Nicht zutreffend. | Nicht zutreffend. | Nicht zutreffend.

14.2 ORDNUNGSGEMARE UN-VERSANDBEZEICHNUNG

Nicht zutreffend. | Nicht zutreffend. | Nicht zutreffend. | Nicht zutreffend. | Nicht zutreffend.

14.3 TRANSPORTGEFAHRENKLASSE(N)

Nicht zutreffend. | Nicht zutreffend. | Nicht zutreffend. | Nicht zutreffend. | Nicht zutreffend.

14.4 VERPACKUNGSGRUPPE

Nicht zutreffend. | Nicht zutreffend. | Nicht zutreffend. | Nicht zutreffend. | Nicht zutreffend.

14.5 UMWELTGEFAHREN

Nicht zutreffend. | Nicht zutreffend. | Nicht zutreffend. | Nicht zutreffend. | Nicht zutreffend.

Keine weiteren Informationen verfiigbar

14.6 BESONDERE VORSICHTSMARBNAHMEN FUR DEN VERWENDER

StraBentransport
Nicht zutreffend.
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Transport auf dem Seeweg

Nicht zutreffend.

Lufttransport

Nicht zutreffend.

Transport auf BinnenwasserstraBen
Nicht zutreffend.

Schienentransport

Nicht zutreffend.

14.7 MASSENGUTBEFORDERUNG AUF DEM SEEWEG GEMAR IMO-INSTRUMENTEN

Nicht zutreffend.

ABSCHNITT 15. RECHTSVORSCHRIFTEN

15.1 VORSCHRIFTEN ZU SICHERHEIT, GESUNDHEITS- UND UMWELTSCHUTZ/SPEZIFISCHE RECHTSVORSCHRIFTEN FUR
DEN STOFF ODER DAS GEMISCH

15.1.1. EU-VERORDNUNGEN

VERORDNUNG (EG) Nr. 1107/2009 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 (ber das
Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Aufhebung der Richtlinien 79/117/EWG und 91/414/EWG des
Rates.

VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 Uber die
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur Anderung und Aufhebung der Richtlinien
67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Anderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.

VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur
Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Européischen
Agentur fiir chemische Stoffe, zur Anderung der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr.
793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der Kommission, der Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der
Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG der Kommission, einschlieRlich Anderungen.

VERORDNUNG (EU) 2015/830 DER KOMMISSION vom 28. Mai 2015 zur Anderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
des Europdischen Parlaments und des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrdankung chemischer
Stoffe (REACH).

VERORDNUNG (EU) 2020/878 DER KOMMISSION vom 18. Juni 2020 zur Anderung von Anhang Il der Verordnung (EG)
Nr. 1907/2006 des Europdischen Parlaments und des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung
chemischer Stoffe (REACH).

Beschrankungen gemaR REACH, Anhang XVII

Das Gemisch enthilt keine in Anhang XVII von REACH aufgefiihrten Stoffe.

Liste von genehmigungspflichtigen Stoffen (REACH/Anhang XIV)/SVHC — Kandidatenliste
Das Gemisch enthilt keine in der REACH-Kandidatenliste aufgefiihrten Stoffe.

PIC-Verordnung (Verordnung iiber die Aus- und Einfuhr gefahrlicher Chemikalien - Vorherige Zustimmung nach
Inkenntnissetzung)

Die Mischung enthalt keine Stoffe, die in der PIC-Liste aufgefiihrt sind (Verordnung (EU) 649/2012 (iber die Aus- und
Einfuhr gefahrlicher Chemikalien)

POP-Verordnung (persistente organische Schadstoffe)

Die Mischung enthilt keine Stoffe, die in der POP-Liste aufgefiihrt sind (Verordnung (EU) 2019/1021 (ber persistente
organische Schadstoffe)

Weitere Informationen:
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15.1.2. NATIONALE BESTIMMUNGEN
Beachten Sie die geltenden nationalen Rechtsvorschriften zur Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung.
15.2 CHEMISCHE SICHERHEITSBEURTEILUNG

Fiir dieses Gemisch wurde vom Lieferanten keine chemische Sicherheitsbeurteilung durchgefihrt.

ABSCHNITT 16. SONSTIGE ANGABEN

16.1 ANZEIGE VON ANDERUNGEN

Version 1: Das Sicherheitsdatenblatt wird auf der Grundlage der Informationen erstellt, die von internen
Referenzen innerhalb von BioWorks, B.V. bereitgestellt werden.

16.2 ABKURZUNGEN UND AKRONYME

Abkiirzungen und Akronyme:

SDS Sicherheitsdatenblatt

RID Verordnung Uber die internationale Beférderung gefahrlicher Glter auf der Schiene

REACH Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrdankung chemischer Stoffe (EG) Nr.
1907/2006

OECD Organisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

NOEC Beobachtete Nicht-Effekt-Konzentration

NOAEL Grad der beobachteten nicht-schadlichen Wirkung

NOAEC Konzentration der beobachteten nicht-schadlichen Wirkung

LOAEL Unterer Grenzwert der beobachteten schadlichen Wirkung

LD50 Letale Dosis bei 50%

LC50 Letale Konzentration bei 50%

IMDG Beforderung gefahrlicher Giter mit Seeschiffen

IMO Internationalen Seeschifffahrts-Organisation

IATA Internationaler Luftverkehrsverband

IARC Internationale Agentur fur Krebsforschung

EC50 Effektive Konzentration bei 50%

CLP Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen; Verordnung (EG) Nr.
1272/2008

BCF Biokonzentrationsfaktor

ATE Erwartete akute Toxizitat

ADR Europdisches Ubereinkommen {ber die internationale Beférderung gefihrlicher Giiter auf der StraRe

ADN Europdische Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefihrlicher Giiter auf
Binnenwasserstraflen

PNEC Voraussichtliche Nicht-Effekt-Konzentration

vPvB sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

PBT Persistent, bioakkumulierbar und toxisch

DNEL Grad der abgeleiteten Nichtwirkung

Weitere Diese Angaben beruhen auf unserem derzeitigen Kenntnisstand und sollen ausschlieRlich dazu

dienen, das Produkt

hinsichtlich von Anforderungen an Gesundheit, Sicherheit und Umwelt zu beschreiben. Sie
sollten daher nicht als Garantie fur bestimmte Produkteigenschaften ausgelegt werden. Es liegt
in der Verantwortung des Anwenders, die oben beschriebenen VorsichtsmaRnahmen
umzusetzen sowie alle erforderlichen MaBnahmen zu ergreifen, um vollstandige und
ausreichende Informationen tiber die Anwendung des Produkts zu haben.

Informationen:
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Vollstandiger Text der H- und EUH-Satze:

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

H411 Giftig fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUH401 Zur Vermeidung von Risiken fiir Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

16.3 WICHTIGE LITERATURREFERENZEN UND DATENQUELLEN

ECHA Einstufungs- und Kennzeichnungsverzeichnis.
GESTIS-Datenbank.
ECHA Leitfaden fir die Erstellung von Sicherheitsdatenblattern.

16.4 EINSTUFUNG UND VERWENDETE VERFAHREN ZUR ABLEITUNG DER EINSTUFUNG VON MISCHUNGEN GEMAR
VERORDNUNG (EC) 1272/2008 [CLP]

Einstufung gemas Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Klassifizierungsverfahren
Akute Tox. 4, H332 Auf Grundlage von Studiendaten
Hautsensibilisierung 1, H317 Auf Grundlage von Studiendaten

16.5 WEITERE INFORMATIONEN

Dieses Sicherheitsdatenblatt ergdnzt die technischen Anweisungen des Herstellers, aber ersetzt diese nicht. Die
enthaltenen Angaben sind zum Zeitpunkt der Veréffentlichung nach unserem besten Wissen korrekt. Der Anwender
wird auf mogliche Risiken hingewiesen, die mit der Verwendung des Produkts fiir andere als die vorgesehenen Zwecke
verbunden sind. Die Angaben beziehen sich ausschlieRlich auf das erwdhnte Produkt und sind im Falle der kombinierten
Verwendung mit anderen Stoffen womdglich nicht glltig. Die erforderlichen Informationen entsprechen den
Bestimmungen der Gemeinschaftsgesetzgebung. Sie entbinden den Anwender in keinem Fall von der Verpflichtung, die
geltenden nationalen Vorschriften zu kennen und anzuwenden.

Es wird keine Haftung fur Verletzungen, Verluste oder Schaden Gilbernommen, die mit der Nichtbeachtung der in diesem
Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Informationen oder Hinweise verbunden sind.

Seite 13/13

BioWorks B.V. | llse Velden 18 | B-2260 Westerlo | Tel.: +32 14 25.79.80 | Fax: +32 14 25.79.82

info@bioworkseurope.com | www.bioworkseurope.com




	ABSCHNITT 1. Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
	1.1 Produktidentifikator
	1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

	1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen
	1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird
	1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
	1.4 Notrufnummer

	ABSCHNITT 2. Mögliche Gefahren
	2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
	2.2 Kennzeichnungselemente

	Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
	2.3 Weitere Gefahren

	ABSCHNITT 3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
	3.1 Stoffe
	3.2 Gemische

	ABSCHNITT 4. ERSTE-HILFE-MAẞNAHMEN
	4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
	4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
	4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

	ABSCHNITT 5. MAẞNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG
	5.1 Löschmittel
	5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
	5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

	ABSCHNITT 6. MAẞNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG
	6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

	6.1.1. Für Nicht-Notfallpersonal
	6.1.2. Für Rettungskräfte
	6.2 Umweltschutzmaßnahmen
	6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
	6.4 Verweis auf andere Abschnitte

	ABSCHNITT 7. HANDHABUNG UND LAGERUNG
	7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
	7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
	7.3 Spezifische Endanwendungen

	ABSCHNITT 8. ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN
	8.1 Zu überwachende Parameter

	8.1.1. Nationale Grenzwerte für die berufliche Exposition
	8.1.2. Empfohlene Überwachungsverfahren
	8.1.3. Gebildete Luftschadstofffe
	8.1.4. DNEL und PNEC
	8.1.5. Control-Banding
	8.2 Überwachung der Exposition

	8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
	8.2.2. Persönliche Schutzausrüstung
	8.2.2.2. Hautschutz 
	Haut- und Körperschutz:
	Handschutz:
	8.2.2.3. Atemschutz
	8.2.2.4. Thermische Gefahren
	8.2.3. Überwachung der Umweltexposition
	ABSCHNITT 9. Physikalische und chemische Eigenschaften
	9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
	9.2 Weitere Informationen

	9.2.1. Informationen zu physikalischen Gefahrenklassen
	9.2.2. Weitere Sicherheitseigenschaften
	ABSCHNITT 10. Stabilität und Reaktivität
	10.1 Reaktivität
	10.2 Chemische Stabilität
	10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
	10.4 Zu vermeidende Bedingungen
	10.5 Unverträgliche Materialien
	10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

	ABSCHNITT 11. Toxikologische Angaben
	11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
	11.2 Angaben über sonstige Gefahren

	11.2.1. Endokrinschädliche Eigenschaften
	11.2.2. Weitere Informationen
	ABSCHNITT 12. UMWELTBEZOGENE ANGABEN
	12.1 Toxizität
	12.2  Persistenz und Abbaubarkeit
	12.3 Bioakkumulationspotenzial
	12.4 Mobilität im Boden
	12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
	12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften
	12.7 Andere schädliche Wirkungen

	ABSCHNITT 13. Hinweise zur Entsorgung
	13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

	ABSCHNITT 14. ANGABEN ZUM TRANSPORT
	14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
	14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

	ABSCHNITT 15. RECHTSVORSCHRIFTEN
	15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

	15.1.1. EU-Verordnungen
	15.1.2. Nationale Bestimmungen
	15.2 Chemische Sicherheitsbeurteilung

	ABSCHNITT 16. Sonstige Angaben
	16.1 Anzeige von Änderungen
	16.2  Abkürzungen und Akronyme
	16.3 Wichtige Literaturreferenzen und Datenquellen
	16.4 Einstufung und verwendete Verfahren zur Ableitung der Einstufung von Mischungen gemäß Verordnung (EC) 1272/2008 [CLP]
	16.5 Weitere Informationen


